
Einleitung*.

§ 1. Begriff, Einteilung und Quellen der römischen
Antiquitäten.

1. Begriff. Unter römischen Altertümern (im abstrakten Sinne)
versteht man die wissenschaftliche Darstellung der gesellschaft¬
lichen Zustände und Yerhältnisse des römischen Yolkes in allen

seinen Lebensbeziehimgen. Sie schildern den Bestand der Da¬
seins- und Lebensformen des Yolkes innerhalb eines gewissen

Zeitraumes, d. i. Wesen und Einrichtung in VerfassuDg, Rechts¬
pflege, Krieg, Kultus und Privatleben. Mithin behandeln die
Altertümer das nationale Leben der Römer nach seiner öffentlich-
staatlichen und seiner privaten oder bürgerlich - geselligen Seite,
zwei Lebensformen, die wir in ihrem fertigen, abgeschlossenen
Zustande, nicht wie die Greschichte in ihrem Werden betrachten.
Antiquitäten nennt man diesen Zweig der Altertumswissenschaft,
weil ihr Gegenstand der Yergangenheit (avitiquitas) angehört.
Zwar behandelt auch die Greschichte die gleiche Yergangenheit,
aber diese in ihrer fortschreitenden Entwickelung, also die Thaten
des Yolkes in ihrem inneren, ursächlichen Zusammenhange und
äufseren Yerlaufe.

Im konkreten Sinn verstand man früher und versteht teilweise jetzt noch

unter Antiquitäten Gegenstände des öffentlichen und privaten Lebens, [wie
Werkzeuge, Münzen, Geräte, Waffen, die uns erhalten sind. Auch fafste
man früher unseren Zweig der Altertumskunde mit dem Worte Archäologie
zusammen, während dieser Ausdruck jetzt gewöhnlich auf die Kenntnis und
Geschichte der alten Kunstdenkmäler beschränkt ist.

II 2. Einteilung. Da die Antiquitäten das gesamte nationale
Leben umfassen, so zerfallen sie in ihrer systematischen Darstel¬
lung in

A. Staats- oder öffentliche Altertümer, und zwar
a. in Altertümer der Verfassung,
b. in Altertümer der Verwaltungy
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